
 

 
 

 
 
 
An alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Universität 
 
 
Schließung der Universität zur Jahreswende 2020/21 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
die Universität wird zum Jahreswechsel wie in den Vorjahren wieder schließen. Die 
Schließung umfasst insgesamt den Zeitraum vom 24.12.2020 bis einschließlich den 
06.01.2021. Der Personalrat hat diesem Vorhaben zugestimmt. 
 
Wir bitten Sie, Urlaub (fünf Arbeitstage) einzuplanen oder – soweit möglich – die flexiblen 
Möglichkeiten des Arbeitszeitausgleichs entsprechend der Dienstvereinbarung zur 
gleitenden Arbeitszeit in Anspruch zu nehmen. 
 
Arbeitszeitguthaben dürfen gemäß Ziffer 4.2 der Dienstvereinbarung zum Stichtag 
31.01.2021 die 40-Stunden-Grenze nicht überschreiten. Der Abbau von 
Arbeitszeitguthaben auf 40 Stunden kann also auch wie in diesem Jahr über die 
Jahresschließung hinaus erfolgen. Arbeitszeitguthaben, welche die 40-Stunden-Grenze 
überschreiten, können über den 31.01.2021 hinaus nicht mehr gutgeschrieben werden. 
Außerdem dürfen am Stichtag 31.01.2021 keine Arbeitszeitrückstände mehr bestehen, 
das bedeutet das Gleitzeitkonto muss mindestens auf Null stehen. 
Wir bitten Sie, dies bei Ihren Planungen rechtzeitig zu bedenken und mit Ihren 
Vorgesetzten abzusprechen. 
 
Auch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht in die 
Gleitzeitregelungen einbezogen sind, sind grundsätzlich verpflichtet, die auf die 
Schließtage entfallende Arbeitszeit entweder einzuarbeiten oder durch Urlaub abzugelten. 
Wir bitten, dies in Absprache mit den jeweiligen Vorgesetzten zu klären. 
 
Wie in den Vorjahren besteht keine Möglichkeit, während der Schließung in der 
Universität zu arbeiten. Es können lediglich zwingend notwendige Tätigkeiten, wie z. B. 
Notdienste und dergleichen, ausgeübt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Christian Blomeyer 
Kanzler 
 
 
Über die Öffnungszeiten der Lesesäle wird gesondert informiert. 


